
                                 
                  Gemeinde Bunde 

 

Amtliche Bekanntmachung 

Anmeldung der Schulanfänger 2025 
 

 

Die Anmeldung der Schulanfänger für die Einschulung im Jahr 2025 aus dem Bereich der Gemeinde 

Bunde findet an folgenden Tagen statt: 

    

Grundschule Bunde      08. – 12.04.2024 

 

Grundschule Dollart 18.04.2024 

Grundschule Wymeer 29.04.2024 

Die Erziehungsberechtigten werden von den Schulen angeschrieben.  

 Schul- und anmeldepflichtig sind Kinder, die bis zum 30.09.2025 das 6. Lebensjahr vollendet 

haben und ältere Kinder, die bisher nicht eingeschult wurden. 

 Kinder, die nach dem 30.09.2025 das 6. Lebensjahr vollenden (Kann-Kinder), können auf 

Antrag der Erziehungsberechtigten in der Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den 

Schulbesuch erforderliche körperliche und geistige Schulfähigkeit besitzen. 

 Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2025 das 6. Lebensjahr vollenden, 

können durch schriftliche formlose Erklärung der Erziehungsberechtigten gegenüber der 

Schule ein Jahr später eingeschult werden. Für diese Erklärung gilt die Abgabefrist bis zum 1. 

Mai 2025. 

Bei der Anmeldung ist die Original-Geburtsurkunde des Kindes mitzubringen. Zudem soll eine 

Kopie der Geburtsurkunde des Kindes zum Verbleib in der Schule bereitgehalten werden. Es ist 

bei Anmeldung ein Nachweis über den bestehenden Masern-Impfschutz vorzulegen. 

 

Die Kinder können zur persönlichen Vorstellung mitgebracht werden.   

 

Soll Ihr Kind eine andere Schule besuchen, ist dieses der zuständigen Grundschule mitzuteilen. 

 

 

Bunde, den 22.03.2024 

Gemeinde Bunde                                                                        Uwe Sap – Bürgermeister 

 

                                                 Die Schulleitungen 
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